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Bezirksvertretung 2 
(Rodenkirchen) 

22.06.2009       

Beschlussvorschlag einschl. Deckungsvorschlag, Alternative 
 
Die Bezirksvertretung  Rodenkirchen beschließt die Verwendung der bezirksorientierten Haus-
haltsmittel gemäß § 37 Absatz 3 GO NW gemäß Anlage 1 der Beschlussvorlage. 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 

 
 
Nein  

 
ja, Kosten der Maßnah-
me 

Zuschussfähige Maßnahme 
ggf. Höhe des Zuschusses 

 
nein 

 
ja 

   Jährliche Folgekosten 
   a) Personalkosten             b) Sachkosten 

   35.765,00 €  % €   € € 

 
Jährliche Folgeeinnahmen (Art, Euro) Einsparungen (Euro) 
  

 
 
 
Problemstellung des Beschlussvorschlages, Begründung, ggf. Auswirkungen 
 
In § 37 Absatz 3 GO NW ist festgelegt, dass die Bezirksvertretungen die Ihnen zugewiese-
nen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei ent-
scheiden sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein. 
 
Die Bezirksvertretung Rodenkirchen entscheidet nach § 37 Absatz 4 GO NW über die sachli-
che Verwendung der bezirksorientierten Mittel unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Be-
stimmungen. 
 
 
 
Weitere Erläuterungen, Pläne, Übersichten siehe Anlage(n) Nr. 1 
 


